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A. Cordes u.a. (Hrsg.): Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte

Zwischen 1964 und 1997, rechnet man von den ein-
zelnen Lieferungen her, beziehungsweise zwischen 1971
und 1998, zÃ¤hlt man in gebundenen BÃ¤nden, erschien
in Erstauflage das fÃ¼nfbÃ¤ndige âHandwÃ¶rterbuch
zur deutschen Rechtsgeschichteâ (HRG). Es verdank-
te sich dem AnstoÃ durch die Germanisten Wolfgang
Stammler und Ellinor Kahleyss sowie der Herausge-
berschaft der Rechtshistoriker Adalbert Erler, Ekkehard
Kaufmann und, mit dem fÃ¼nften Band, auch Die-
ter WerkmÃ¼ller. Deutsches WÃ¶rterbuch Arbeitsstelle
GÃ¶ttingen, WÃ¶rterbuchliste, HandwÃ¶rterbuch zur
deutschen Rechtsgeschichte (HRG), (06.07.2009). Ge-
tragen wurde es zwar nicht durch unzÃ¤hlige, doch
unÃ¼bersehbar durch sehr viele HÃ¤nde. Alleine am ers-
ten Band wirkten Ã¼ber 130 Autoren mit. Nicht jeder
von ihnen entstammte der rechtshistorischen Zunft. Das
HRG war interdisziplinÃ¤r und, um dies vorab mit Blick
auf die zweite Auflage zu sagen, ist es geblieben: Ãber
250 Autoren aus Rechts- und Allgemeingeschichte, Phi-
lologie, Volkskunde usw. haben am ersten Band mitge-
wirkt, und sieht man sich die durch den Verlag online
gestellte Mitarbeiterliste an, so stellt man fest, dass sich
bis zum 22.04.2009 Ã¼ber 400 BeitrÃ¤ger aus verschie-
denen Wissensbereichen, aus dem In- und Ausland, ein-
gefunden haben, zur Neuauflage beizusteuern. Infopor-

tal HRG Mitarbeiterverzeichnis, (06.07.2009). Ein Mehr
an BeitrÃ¤gerinnen dÃ¼rfte es wohl sein: Nur etwa ein
Sechstel der Autoren des neuaufgelegten ersten Bandes
ist weiblich; zwar mehr als zehnmal so viele wie in der
Erstauflage, doch ist der Anteil zweifellos noch steige-
rungsfÃ¤hig.

Erler und seine Mitstreiter konnten sich auf keine
frÃ¼heren Auflagen oder sonstige Vorbilder stÃ¼tzen.
Das Fehlen eines umfassenden SachwÃ¶rterbuchs der
eigenen Disziplin war denn auch einer der GrÃ¼nde,
der deutschen Rechtsgeschichte ein eigenes Hand-
wÃ¶rterbuch zu geben. Der wohl ungleich gewichtige-
re war, dass âdas geschlossene Bild der Jahrhundertwen-
de vom deutschen mittelalterlichen Rechte heute zerbro-
chen [ist], ohne dass ein neues an seine Stelle getreten
wÃ¤reâ. Adalbert Erler/ Ekkehard Kaufmann, Vorwort,
in: HandwÃ¶rterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte,
Berlin 1971, S. V. Ein âSpiegel dieserWissenschaft selbstâ
Ebd. S. VI. in Gestalt der groÃen, geschlossenen Gesamt-
darstellung aus einer Hand schien in weiter Ferne, ein
WÃ¶rterbuch mit fÃ¼r sich stehenden, durch einzel-
ne Autoren zu verantwortenden Artikeln, das notwen-
dig dem darstellerischen Prinzip der Collage folgte, bot
sich an, um die deutsche Rechtsgeschichte adÃ¤quat ab-
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zubilden, sie also in der DisparitÃ¤t ihrer Themen und
Anschauungen zu erfassen. An diesem Befund hat sich
dem Eindruck nach wenig geÃ¤ndert. Allenfalls scheint
es, dass die ErschÃ¼tterung nicht mehr im selben MaÃe
empfunden wird, in dem die frÃ¼heren Generationen
von Rechts- und Allgemeinhistorikern die Unsicherheit
des bislang Sicheren verspÃ¼rten.

Nicht geschwunden ist das BedÃ¼rfnis nach ei-
nem SachwÃ¶rterbuch der Disziplin âdeutsche Rechts-
geschichteâ. Die Erstauflage des HRG konnte ihm irgend-
wann nicht mehr in vollem Umfang genÃ¼gen. Seine
ersten Artikel waren vor nunmehr 45 Jahren erschie-
nen; mit anderenWorten: Das Standardnachschlagewerk
zur deutschen Rechtsgeschichte war vor allem in sei-
nen ersten BÃ¤nden nicht mehr Ã jour. Ein rechtshis-
torisches Nachschlagewerk auf dem denkbar neuesten
Stand sollte jedoch im Kreis der historischen Lexika und
WÃ¶rterbÃ¼cher nicht fehlen. Seine Bereitstellung liegt
nicht nur im Interesse der Rechtshistoriker, sondern auch
in dem der Allgemeinhistoriker und der Vertreter der an-
deren Nachbardisziplinen. Zu zahlreich, von der Erfor-
schung des Mittelalters bis hinein in die Zeit- und Gegen-
wartsgeschichte, sind die Themenfelder, die FÃ¼hlung
halten mit juristischen ProblemzusammenhÃ¤ngen.

Seit 2004 erscheint daher folgerichtig die vÃ¶llig
Ã¼berarbeitete und erweiterte Neuauflage des HRG, wie
der VorgÃ¤nger in einzelnen Lieferungen, die zu meh-
reren BÃ¤nden zusammengefasst werden. Verantwort-
lich zeichnen dieses Mal die Rechtshistoriker Albrecht
Cordes (Frankfurt am Main), Heiner LÃ¼ck (Halle an
der Saale), erneut Dieter WerkmÃ¼ller (Marburg) sowie,
zumindest fÃ¼r den ersten Band, die Philologin Ruth
Schmidt-Wiegand (Marburg). Das âneue HRGâ ist auf
sechs BÃ¤nde angelegt. Jeder Band besteht aus acht Lie-
ferungen. Jeweils zwei oder sogar drei von diesen sol-
len idealerweise innerhalb eines Jahres erscheinen, und
in der Tat wurde jÃ¼ngst, pÃ¼nktlich zum 37. Rechts-
historikertag 2008, nach gerade einmal vier Jahren Bear-
beitungszeit, der erste Band in neuer Auflage vorgelegt.
FÃ¼r das Jahr 2024 Sabine Valipour, Projektbeschrei-
bung HandwÃ¶rterbuch zur deutschen Rechtsgeschich-
te (HRG), in: H-Soz-u-Kult, 01.06.2007, (06.07.2009). ist
der Abschluss des Projekts geplant. Dies freilich setzt
im handwerklich-organisatorischen Bereich ein gewisses
MaÃ an personaler BestÃ¤ndigkeit voraus, die in Zei-
ten oft beklagter knapper Kassen und strikt befristeter
VertrÃ¤ge keine SelbstverstÃ¤ndlichkeit fÃ¼r eine Un-
ternehmung ist, die zwar durch die âStiftung Rechts-
staat Sachsen-Anhalt e.V.â gefÃ¶rdert wird, doch die
dem Eindruck nach auf redaktioneller Ebene im Wesent-

lichen mit LehrstuhlkrÃ¤ften bestritten wird. Dass das
Projekt HRG alsbald auf dem finanziell sicheren Boden
einer wie auch immer gearteten groÃzÃ¼gigen Langzeit-
fÃ¶rderung siedeln mÃ¶ge, bleibt ihm zu wÃ¼nschen.

Die Neuauflage des HRG dient der Aktualisierung,
ErgÃ¤nzung und Erweiterung der in der Vorauflage
prÃ¤sentierten Materie: Der nun vorliegende erste Band
verdeutlicht, dass dies gleichermaÃen die zeitliche, sach-
liche und rÃ¤umliche Dimension betrifft: 814 Artikel
stehen nun den 773 von Band I in erster Auflage ge-
genÃ¼ber. Reichte letzterer von âAachenâ bis âHaussu-
chungâ, kann man sich nun von âAachenâ bis âGeist-
liche Bankâ informieren. Die Stichwortdichte hat also
sichtlich zugenommen. Zu den feststellbaren Vervolls-
tÃ¤ndigungen zÃ¤hlen vor allem die stÃ¤rkere Ãffnung
des Werkes gegenÃ¼ber den letzten beiden Jahrhun-
derten deutscher/europÃ¤ischer Geschichte, was sich
im Betrachtungszeitraum der einzelnen Artikel eben-
so niederschlÃ¤gt wie in neuen TextstichwÃ¶rtern,
und eine weitere Ãffnung gegenÃ¼ber der Geschichte
des Ã¶ffentlichen Rechts, der Verfassung und Verwal-
tung. Angewachsen ist auch die eigene Wissenschafts-
geschichte, was nicht zuletzt in neu eingefÃ¼hrten bio-
graphischen Artikeln Ausdruck findet. Auch wurde der
auf Grund der weit fortgeschrittenen Einigung Europas
entstandenen Notwendigkeit Rechnung getragen, den
rechtshistorischen Horizont nicht zuletzt in geographi-
scher Hinsicht zu weiten. Systematisch wurden Ãber-
sichtsartikel zu den einzelnen europÃ¤ischen LÃ¤ndern
aufgenommen. Und schlieÃlich wurden alle Artikel der
ersten Auflage vollstÃ¤ndig Ã¼berarbeitet, teils durch
die frÃ¼heren Autoren, teils durch neue BeitrÃ¤ger. Der
Autorenstamm des HRG reicht von seit Jahrzehnten aus-
gewiesenen Vertretern ihres Fachs bis hin zum akade-
mischen Nachwuchs; eine gebotene Mischung, nicht nur
fÃ¼r ein Projekt, das Ã¼ber viele Jahre laufen soll und
folglich den âPoolâ seiner BeitrÃ¤ger besonders pflegen
muss, sondern gerade auch fÃ¼r eine Unternehmung,
in der sich eine Disziplin spiegeln soll. Dies eben darf
die Frage der involvierten KÃ¶pfe nicht Ã¼bergehen. Es
erscheint von daher als richtiger Schritt, einer âklassi-
schenâ Redaktion, die in Halle an der Saale angesiedelt
ist, in Frankfurt am Main eine solche an die Seite gestellt
zu haben, die die Autorenakquise leistet. Infoportal HRG
ErlÃ¤uterungen, (06.07.2009).

Damit die Erweiterung einesNachschlagewerks nicht
in unkontrolliertes Ausufern umschlÃ¤gt, braucht es
notwendig ein Korrektiv: die ÃberprÃ¼fung des be-
stehenden Stichwortverzeichnisses auf seine zweck-
mÃ¤Ãige Anlage hin. Eine solche wurde dem Befund
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nach vorgenommen. Jedenfalls lÃ¤sst sich fÃ¼r den ers-
ten Band durchaus feststellen, dass nicht nur neue Text-
stichwÃ¶rter hinzugekommen, sondern auch einige alte
verschwunden sind, ebenso wurden manche Textstich-
wÃ¶rter zu VerweisstichwÃ¶rtern herabgestuft, doch
wurden auch Verweis- in TextstichwÃ¶rter umgewan-
delt: Es findet sich nun der Artikel âAbsolutismusâ (Ul-
rike MÃ¼Ãig, geb. Seif), wo frÃ¼her âAbsolute Mon-
archieâ auf âMonarchieâ verwies, und zeigte âFran-
zÃ¶sisches Rechtâ in der ersten Auflage lediglich auf
âCode civilâ und âCoutumesâ, so wird es heute auf
Ã¼ber 11 Spalten selbstÃ¤ndig behandelt (Thomas Ger-
gen). Nicht erst angesichts solcher Positiva verschmerzt
man den Wegfall etwa des Sechszeilers âBauernmarkeâ
(Adalbert Erler) leicht.

Alles in Allem wirken die VerÃ¤nderungen, die auch
eine Neuanlage der ArtikellÃ¤ngen einschlieÃen, in sys-
tematischer Hinsicht gelungen, wenn es auch immer
StichwÃ¶rter geben wird, die sich der Leser als ei-
genstÃ¤ndige Artikel wÃ¼nschte: âBundesverfassungs-
gerichtâ etwa, das lediglich als Verweis auf âVerfas-
sungsgerichtsbarkeitâ und âBundesrepublik Deutschlan-
dâ firmiert, âBundesarbeitsgerichtâ, âBundesfinanzhofâ
und âBundessozialgerichtâ, die nicht einmal fÃ¼r sich
als Verweise erscheinen. âBundesgerichtshofâ liegt da-
gegen als Textstichwort vor. Ebenso versteht es sich,
dass nicht alle Artikel von der gediegenen QualitÃ¤t
sein kÃ¶nnen, wie sie GroÃartikel in der Art von
âBundesrepublik Deutschlandâ von Dietmar Willoweit
oder âFrÃ¤nkisches Reichâ von Rudolf Schieffer bieten.

Gleichwohl verspricht dieser erste Band ein im Gan-
zen kundiges, gut zu handhabendes Fachlexikon, das
sich glatt einfÃ¼gen wird in das Konzert der geisteswis-
senschaftlichen Nachschlagewerke und Recherchehilfen.
Am Ende wird man sich Gerhard KÃ¶bler, selbst Bei-
trÃ¤ger und Rezensent der ersten Lieferung des vor-
liegenden Bandes, vorbehaltlos anschlieÃen kÃ¶nnen:
âNaturgemÃ¤Ã kann ein groÃes Werk bei vielen Mitar-
beitern groÃe AngriffsflÃ¤chen mit vielen Kleinigkeiten
bieten. Sie nutzen sollte nur, wer mit gleichem Aufwand
Besseres schaffen kann und will.â Gerhard KÃ¶bler, Re-
zension zu HandwÃ¶rterbuch zur deutschen Rechtsge-
schichte, (06.07.2009).

Auf ein Desiderat aber sei hingewiesen: Bislang ist
nur bekannt, dass es wohl eine digitale Version des neu-
aufgelegten HRG geben wird. Genaue Angaben zur ge-
planten Umsetzung fehlen indes. Wird es eine CD-Rom-
Version oder ein online-Portal sein? Werden diese An-
gebote kostenpflichtig, und wenn ja, wie wird mit den
Abonnenten der Druckausgabe verfahren, bzw. wird es
besondere Konditionen z.B. fÃ¼r UniversitÃ¤ten und an-
dere wissenschaftliche Einrichtungen geben? Die Ant-
wort, die auf solche Fragen bislang der Verlag gibt,
reicht nicht mehr hin: âFÃ¼r eine digitale Version muss
zunÃ¤chst eine ausreichende Textmenge vorliegen, da
erst dann die Vernetzungen der Texte sichtbar werden
und das Verweissystem genutzt werden kann. Das ist
vorlÃ¤ufig noch nicht der Fall.â Infoportal HRG Er-
lÃ¤uterungen, (06.07.2009). Da hÃ¤tte man sich doch
Konkreteres gewÃ¼nscht.
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